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1.A nw endungsbereich

Die nachfolgenden Vergabekriterien enthalten Anforderungen
zur Auszeichnung mit dem Qualitätszeichen natureplus für
Lehmputzmörtel zur Anwendung im Innenbereich mit einer
Auftragsstärke von mindestens 5 mm. Sie sind ausschließlich
auf die genannten Produkte anzuwenden. Produkte zur
farblichen Gestaltung des Innenraums und für Auftragsstärken
unter 5 mm werden in der natureplus-Vergaberichtlinie RL0607
Lehmdünnlagenbeschichtungen und Lehmanstriche geregelt.
Putzmörtel, die außer Ton bzw. Lehm noch andere Bindemittel
enthalten, werden in der natureplus-Vergaberichtlinie RL0804
Stabilisierte Lehmputzmörtel geregelt.

1.Vergabekriterien

Voraussetzung für die Auszeichnung eines Produktes mit dem
Qualitätszeichen natureplus bildet die Einhaltung der
Basiskriterien RL-0000, der Chemikalienrichtlinie RL-5001 und der
Richtlinie zur Fertigungsstätteninspektion RL-5004. Das Produkt
muss die Anforderungen der „Lehmbau Regeln“ des Dachverband
Lehm e. V., Weimar erfüllen.



2.1 Gebrauchstauglichkeit

Nachweispflicht durch geeignete Prüfinstitute:

 Trockenschwindmaß (mm/m) nach DIN 1060 Teil 3 mit
Ausbreitmaß 140 mm statt 180 mm

 Sorptionsfähigkeit gemessen nach Erreichen der
Gleichgewichtsfeuchte bei 50 % r. F. und 21°C bei Erhöhung
der relativen Luftfeuchte auf 80 % in einem Zeitverlauf
Biegezugfestigkeit nach DIN EN 196-1 in N/mm2

 Druckfestigkeit nach DIN EN 196-1 (Prüfkörper 40 x 40 x 40
mm) in N/mm2

 Abriebfestigkeit g (Methode siehe Anhang)

2.2 Zusam m ensetzung,S toffverbote,
S toffbeschränkungen

Das Produkt muss zu 100 % aus mineralischen und
nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Als Bindemittel ist
ausschließlich Ton bzw. Lehm zulässig.

Lehmputzmörteln dürfen insbesondere folgende Stoffe nicht
zugesetzt werden:

 Biozide

 halogenorganische Stoffe



 synthetische Stoffe und Fasern (z.B. Acrylate,
Polyvinylacetate)

 Kalke, Gips und Zement als Bindemittel

 Zellulose- und Stärkederivate

Dem Produkt dürfen weiterhin folgende Stoffe nicht zugesetzt
werden:

 Formaldehydabspalter

 Glykolether und -ester

 APEO's (Alkylphenolethoxylate)

 Halogenierte Isothiazolinone

Es dürfen ausschließlich Pigmente aus Eisenoxiden oder
anorganischen Substanzen mit vergleichbarer oder geringerer
Toxizität zugegeben werden. Keinesfalls dürfen ökologisch und
toxikologisch problematische Pigmente, wie z.B. Neapelgelb oder
Metallverbindungen, die gemäß RL-5001 verboten sind,
zugesetzt werden.

Das Produkt wird Prüfungen gemäß Abschnitt 3 unterzogen
und muss die dort angegebenen Grenzwerte einhalten.



2.3 R ohstoffgew innung,Fertigungder
VorprodukteundP roduktion

Für die Einsatzstoffe sind Herkunftsnachweise zu führen. Bei der
Verwendung von mineralischen Rohstoffen müssen die Vorgaben
der RL-5003 eingehalten werden. Die Einhaltung dieser Auflagen
ist nachzuweisen.

Verwendetes Titandioxid muss der EU-RL 92/112/EWG
entsprechen.

Beim Einsatz von Sekundärrohstoffen wird im Bedarfsfall auf
materialspezifische Parameter überprüft.



2.4 N utzung

Während der Nutzung darf das Produkt keinen bzw. keinen
produktfremden Geruch aufweisen.

Die Emissionen dürfen die natureplus-Grenzwerte gemäß
Abschnitt 3 in der Nutzungsphase nicht überschreiten.

2.5R ecycling/Entsorgung

Es ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Produkte
wiederverwendbar sind (Einhaltung der Anforderungen an
die Gebrauchstauglichkeit).

Die Komponenten müssen auf Inertstoffdeponien gemäß
„Entscheidung des EU-Rates vom 19. Dezember 2002 zur
Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme
von Abfällen auf Abfalldeponien gemäß Artikel 16 und
Anhang II der Richtlinie 1999/31/EG“ entsorgbar sein.



2.6 Ö kologische Kennw erte

Die Herstellung aller Produkte dieser Produktgruppe muss
derart erfolgen, dass die nachfolgend aufgelisteten
ökologischen Kennwerte eingehalten werden.

Ökologisch e Ken n w erte pro m 2 x cm Rich tw erte1

Nich te rne ue rb are Prim äre ne rgie oh ne Fe e dstock (PENRE2) [MJ] 21

Nich te rne ue rb are und e rne ue rb are Prim äre ne rgie (PET3) [MJ] 25

Ph otosm og (POCP) [kg Eth yle n-e quiv.] 0,0006

Versauerun gspoten zial(A P )[kg SO2-e quiv.] 0,005

Ü b e rdüngungspote nzial(EP) [kg PO4
3-e quiv.] 0,0018

Treibh auspoten zial(GW P )[kg CO2 e quiv.] 1,3

Ve rb rauch ab iotisch e rRe ssource n (ADP) [kg Sb e quiv.] 0,0000011

Bei Überschreitung eines einzelnen Richtwerts ist im Einzelfall
zu prüfen, ob diese im Sinne einer Gesamtoptimierung der
Produktherstellung zulässig ist.



1 Prüfmethode: Berechnung der ökologischen Kennwerte nach
natureplus® Ausführungsbestimmungen für Ökobilanzen;
Sachbilanz analog ISO 14040ff; Wirkungskategorien nach CML-
IA Version 4.1 datiert vom Oktober 2012 und identifiziert als
„baseline“; Primärenergiebedarf nach Frischknecht 1996;
Treibhauspotenzial 1994/100 Jahre; Systemgrenzen:
Rohstoffgewinnung bis auslieferfertigesP rodukt

2 PENRE Einsatz nicht erneuerbarer Primärenergie ohne die als
Rohstoff verwendeten nicht

erneuerbaren Primärenergieträger (primary energy input of non
renewable energy resources)

3 PET Gesamteinsatz erneuerbarer und nicht erneuerbarer
Primärenergie ohne die als Rohstoff verwendeten erneuerbaren
Primärenergieträger (energetische Nutzung), (primary energy
inputs of renewable and non renewable total resources)



2.7 Deklaration

Auf der Produktverpackung – sollte dies nicht möglich sein,
möglichst nahe mit dem Produkt, im Technischen Merkblatt
oder dem Verkaufsprospekt – ist eine Volldeklaration der
Einsatzstoffe (in der Landessprache oder in Englisch) analog
der EU-Kosmetik-VO nach abnehmendem Massenanteil
anzugeben. Einsatzstoffe aus Vorprodukten oder
Zubereitungen, die mit einem Massengehalt von >1% im
Endprodukt verbleiben, müssen ebenfalls in der
Volldeklaration berücksichtigt werden.

Für die Benennung der Einsatzstoffe im Rahmen der
Volldeklaration gilt folgendes:

 über 1 M-% die Bezeichnung des Stoffes

 unter 1 M-% mindestens die Funktionsbezeichnung



Weiterhin besteht die Verpflichtung, dem Produkt die folgenden
Angaben beizufügen bzw. dem Verbraucher bzw. dem Anwender
in geeigneter Weise (z.B. im Internet) zur Verfügung zu stellen:

 Verarbeitungsanleitung und Sicherheitshinweise

 Lagerungs- und Entsorgungshinweise

 Chargennummern

 Angabe von Ort und Land der Fertigung des Produktes

 Herkunftsbezeichnung des Haupteinsatzstoffes



Be iEinsatzvon Inh altsstoffe n m itum we ltge fäh rde nde m Pote ntialm ussde rHe rste lle ran

ge e igne te rSte lle darauf h inwe ise n, we lch e Maßnah m e n im Rah m e n von Ausb au- und

Ab b ruch arb e ite n zum Um we ltsch utzzutre ffe n sind (z.B. kontrollie rte rRückb au).

Darüb e rh inaussind de m Ve rb rauch e rb zw. de m Anwe nde rdie nach ste h e nde n

produktspe zifisch e n Inform atione n b e re itzuste lle n.

 Artund Me nge de rorganisch e n Zusch lagstoffe

 Ve rb rauch sdate n

 Lage rfäh igke it, Lage rb e dingunge n

 Trocke nsch windm aßin m m /m ; ge ge b e ne nfallsVe rarb e itungsh inwe ise

 Bie ge zugfe stigke it

 Druckfe stigke it

 p h -W e rt

 Sorptionsfäh igke itnach 1,5 und nach 12 Stunde n

 Ab rie b fe stigke it

 Hinwe is: Ob e rfläch e nb e h andlunge n könne n die Sorptionsfäh igke itb e e influsse n.

 Minde sth altb arke it

W ird de rLe h m putzm örte lnich taussch lie ßlich üb e rausge b ilde te Fach ve rarb e ite r

ve rtrie b e n, m ussde rHe rste lle rde m ProduktHinwe ise auf grob e

Ve rarb e itungsfe h le r(z.B. zuh oh e W asse rb e igab e ode rzukurze

Austrocknungsze ite n) ge b e n.



2.8 Verpackung

Die zur Verwendung kommenden Verpackungen müssen
recyclingfähig sein. Der Hersteller muss, falls vorhanden, einem
Recyclingsystem angehören.

Papier und Kartonverpackungen müssen aus Recyclingpapier
bestehen. Alternativ ist auch Papier aus Quellen gemäß der RL-
5002 zulässig.

Kunststoffverpackungen müssen aus Polyolefinen bestehen. Als
begründete Ausnahmen sind auch PET, Polystyrol und
Polycarbonate möglich. PVC-Verpackungen sind generell nicht
zulässig.

Verpackungen dürfen nicht mit Bioziden ausgerüstet sein.

Das natureplus-Zeichen ist nach der Vergabe auf der Verpackung
aufzudrucken.



3.L aborprüfungen

Die Produkte werden mittels Laboranalyse auf Schadstoffe und
unerwünschte Nebenbestandsteile untersucht. Für die
Laboranalysen wird ein repräsentatives Muster während der
Betriebsbegehung entnommen. Kann die Probenahme nicht
durch den natureplus Prüfer geschehen, kann auch eine
andere unabhängige Person im Auftrag von natureplus die
Probe entnehmen. Bei Produkten mit verschiedenen
Abmessung und aber gleicher Zusammensetzung ist ein
Prüfmuster ausreichend.

3.1 VO C -T VO C

Zur Überprüfung der Abgabe von VOC, SVOC und anderen
flüchtigen Stoffen und der Einhaltung der entsprechenden
Grenzwerte wird mit dem Produkt eine
Prüfkammeruntersuchung durchgeführt. Die Messungen
werden im Regelfall nach 3 und 28 Tagen getätigt. Falls eine
geringe VOC-Emission zu erwarten ist, kann auch eine
Abbruchmessung nach 7 Tagen erfolgen. Die
Prüfkammeruntersuchung wird gemäß der Test-Methode TM-
01 VOC in der jeweils aktuellen Version durchgeführt.



Em issionsm essungnach3 T agen

P rüfparam eter Gren zw ertEin h eit

VOC (VOC, VVOC, SVOC) e inge stuftin:

Ve rordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kate gorie n Carc. 1A und 1B, Muta 1A und

1B, Re pr. 1A und 1B; TRGS 905: K1, K2, M1, M2, R1, R2; IARC Gruppe 1 u.

2A; DFG MAK-Liste III1, III2

< 1 µg/m 3

Sum m e flüch tige organisch e Ve rb indunge n (TVOC) < 3000 µg/m 3



Em issionsm essungnach28T agen

P rüfparam eter Gren zw ert Ein h eit

Sum m e flüch tige organisch e Ve rb indunge n (TVOC) < 300 µg/m 3

davon:

Sum m e b icyclisch e Te rpe ne < 200 µg/m 3

Sum m e se nsib ilisie re nde Stoffe ge m . MAK IV, BgVV-Liste Kat. A, TRGS 907 < 100 µg/m 3

Sum m e VOC (VOC, VVOC, SVOC) e inge stuftin:

Ve rordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kate gorie Carc. 2, Muta 2, Re pr. 2; TRGS

905: K3, M3, R3; IARC: Gruppe 2B; DFG MAK-Liste : III3
< 50 µg/m 3

Sum m e Alde h yde , C4-C11, acyclisch , aliph atisch < 100 µg/m 3

Styrol < 10 µg/m 3

Me th ylisoth iazolinon (MIT) < 1 µg/m 3

Be nzalde h yd < 20 µg/m 3

Sum m e (VOC) oh ne NIK < 100 µg/m 3

Eswird e ine Be re ch nung de sR-W e rtsdurch ge füh rt. De rGre nzwe rth ie rfürist< 1.



S onstigeEm issionsm essungnach28T agen

P rüfparam eter Gren zw ert Ein h eit

Sum m e sch we rflüch tige organisch e Ve rb indunge n (TSVOC) < 100 µg/m 3

Form alde h yd < 24 (1) µg/m 3

Ace talde h yd < 24 (1) µg/m 3

(1) 24 µg/m3 ≈ 
0,02 ppm
Abbruchkriterie
n:
Die Emissionsprüfung kann 7 Tage nach Beladung der
Prüfkammer abgebrochen werden, wenn die Messwerte zu
diesem Zeitpunkt weniger als 50% der 28-Tage-Grenzwerte
betragen.



3.2 Elem entanalysen

Zur Überprüfung der Gehaltes an bedenklichen Elementen und
zur Kontrolle von unerwünschten Verunreinigungen wird bei
dem Produkt eine Elementanalyse durchgeführt. Dabei müssen
die Grenzwerte eingehalten werden. Die Analyse wird gemäß
der Testmethode TM-02 Metalle in der jeweils aktuellen Version
durchgeführt.

Ele m e nt Gre nzwe rt Einh e it

Arse n (As) < 5 m g/kg

Cadm ium (Cd) < 1 m g/kg

Cob alt(Co) < 20 m g/kg

Ch rom (Cr) < 20 m g/kg

Kupfe r(Cu) < 35 m g/kg

Que cksilb e r(Hg) < 0,5 m g/kg

Nicke l(Ni) < 20 m g/kg

Ble i(Pb ) < 15 m g/kg

Antim on (Sb ) < 5 m g/kg

Zinn (Sn) < 5 m g/kg

Zink (Zn) < 150 m g/kg



3.3 S onstigeA nalysen

Prüfparam e te r Gre nzwe rt Einh e it Me th ode

Haloge norganisch e Ve rb indunge n: AOX /EOX < 1 m g/kg TM-03 Halo

pH-W e rt < 12,75 ISO 10390

Ge ruch < 3 Ge ruch sinte nsität
TM-04

Ge ruch

Radioaktivität

Künstlich e RadioaktivitätCs-137
nich t

b e stim m b ar

Natürlich e Radioaktivität: Sum m e nwe rtnach

Ö NORM S 5200
≤ 0,75 Bq/kg



P rüfm ethoden

TM-01 VOC: Flüchtige Organische Verbindungen VOC/TVOC,
Formaldehyd, Acetaldehyd und TSVOC: DIN EN ISO 16000
Serie erweitert durch natureplus Ausführungsbestimmungen.

TM-02 Metalle: ICP-MS Messung nach DIN EN ISO 17294-
2. Erweitert durch natureplus Ausführungsbestimmungen
und der Fragestellung angepasste Probenvorbereitung.

TM-03 Halo: Halogenorganische Verbindungen nach
Verbrennung und Microcoulometrische Bestimmung gemäß
natureplus - Ausführungsbestimmung „AOX/EOX“

TM-04 Geruch: natureplus-Ausführungsbestimmung
"Geruchsprüfung", 6-stufige Notenskala 24h nach
Prüfraumbeladung



A n h an g

Bestimmung der Abriebfestigkeit

nach „Lehmmörtel und Lehmsteine – Stoffkennwerte und ihre
Ermittlung als Hilfe zur Vermeidung von Bauschäden“ von Gernot
Minke:

Da es für Lehmputze keine genormten Verfahren zur Bestimmung
der Oberflächenfestigkeit gibt und Tests wie sie für Anstriche und
Beschichtungen vorgesehen sind, nicht anwendbar sind, wurde
am Forschungslabor für Experimentelles Bauen (FEB) der
Universität Kassel ein Gerät entwickelt, mit dem die
Abriebfestigkeit von Lehmoberflächen bestimmt werden kann:

Die Lehmoberfläche wird im letzten Arbeitsgang mit einem
Kunststoff- oder Holzreibbrett verdichtend gerieben. Eine harte
rotierende Bürste mit einem Durchmesser von 7 cm wird über
ein Gewicht mit einem Pressdruck von 2 kg gegen die
Lehmoberfläche gedrückt und der entstehende Abrieb nach 20
Umdrehungen gewogen.



L iteraturem pfehlung
Nachhaltiges Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen
Nachhaltige Sanierung mit nachwachsenden Rohstoffen

Ö kologie und Ö konomie des Dämmens
Analyse und Bewertung von Dämmmaßnahmen in der Altbausanierung
Fraunhofer IRB Verlag, 2018, 306 Seiten EUR 69,00



U nterlagen
Nachhaltiges Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen
Nachhaltige Sanierung mit nachwachsenden Rohstoffen

www.introversiv.at
http://www.introversiv.at/blog/lehre/2-nachhaltiges-bauen-mit-
nachwachsenden-rohstoffen-nachhaltige-sanierung-mit-
nachwachsenden-rohstoffen/


